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F. Kultusministerium

Richtlinienüberdie GewährungvonZuwendungen
zurFörderungderberufsbegleitendenQualifizierung
fürpädagogischeFachkräftezurPraxismentorinoder

zumPraxismentorinKindertageseinrichtungen
sowiezurFörderungderZusammenarbeitzwischen

KindertageseinrichtungenundausbildendenSchulen
durchregionaleVernetzungstagungen

(RL PraxismentoringundVernetzungfürKitas)

Erl. d. MK v. 19. 10. 2022 - 52.2 51 802/4-
- VORIS 21133 -

1. Zuwendungszweck,Rechtsgrundlage
1.1 Das LandgewährtnachMaßgabedieserRichtlinienund
der VV/VV-CGk zu $ 44 LHO Zuwendungenzur Förderung
qualitätssteigernderMaßnahmenim frühkindlichenBereich.
Ziel der Förderungist es, die Praxisanleitungangehender
pädagogischerKräftezu professionalisieren,indemdas Pra-
xismentoringals InstrumentderQualitätssicherungverankert
und die ZusammenarbeitzwischenKindertageseinrichtun-
gen als LernortPraxis und den BerufsfachschulenSozial-
pädagogischeAssistentin/SozialpädagogischerAssistentsowie
FachschulenfürSozialpädagogikals LernortSchule durch
regionaleVernetzungenunterstütztwird.
1.2 Ein Anspruchdes AntragsstellersaufGewährungeiner
Zuwendungbestehtnicht,vielmehrentscheidetdie Bewilli-
gungsstelleaufgrundihrespflichtgemäßenErmessens imRah-
menderverfügbarenHaushaltsmittel.

2. GegenstandderFörderung
Als Maßnahmenwerdengefördert

2.1 die berufsbegleitendeQualifizierungfür pädagogische
Fachkräftegemäß$ 9 Abs. 2 NKiTaG, die zu einrichtungs-
oder trägerbezogenenAufgabendes Praxismentorings
(Organisation,Weiterentwicklung,Verankerung)befä-
higen. StehenderartigeFachkräftenichtin ausreichen-
der Anzahl zur Verfügung,kann die Zielgruppeum
interessierteFachberaterinnenundFachberaterfürKin-
dertagesstättenergänztwerden,

2.2 regionaleVernetzungstagungenfürpädagogischeFach-
kräftegemäß$ 9 Abs. 2 NKiTaG, die bereitsan einerPra-
xismentoring-Qualifizierungteilgenommenhabenoder
teilnehmenund auch für Lehrkräfteder Berufsfach-
schulen SozialpädagogischeAssistentin/Sozialpädago-
gischer Assistentsowie der Fachschulenfür Sozial-
pädagogik,die in einerPraxismentoring-Qualifizierung
referierthaben, dieses planenoder miteiner teilneh-
mendenKindertagesstättekooperierenoder zukünftig
kooperierenwollen.

3. Zuwendungsempfänger
Zuwendungsempfängersinddie nachdemNEBG anerkann-

ten Erwachsenenbildungseinrichtungensowie Weiterbil-
dungsanbieterin freierTrägerschaft,soferndiese über das
„GütesiegelfürQualifizierungsmaßnahmenin derfrühkind-
lichenBildungin Niedersachsen"verfügen.

4. Zuwendungsvoraussetzungen
4.1 ZuwendungenfürMaßnahmennachNummer2.1 wer-
den nurgewährt,wennalle nachstehendenVoraussetzungen
der Nummern4.1.1 und 4.1.2 gegebensowie die Maßgaben
derNummern4.3 und4.4 eingehaltensind.
4.1.1 Das vomMK veröffentlichteCurriculum„Handreichung
füreine berufsbegleitendeQualifizierungfürsozialpädago-
gische Fachkräftezur Praxismentorin/zumPraxismentorin
Kindertageseinrichtungen"ist Grundlage der angebotenen
Qualifizierungsmaßnahme.
4.1.2 Die angeboteneQualifizierungsmaßnahmesoll bei
Kursbeginnmindestens10 Teilnehmendeumfassenundsoll
18 Teilnehmendenichtüberschreiten.Ausnahmenmüssen

 

im Einzelfallmit der Bewilligungsstelleim Vorfeldabge-
stimmtwerden.
4.2-ZuwendungenfürMaßnahmennachNummer2.2 wer-
den nurgewährt,wennalle nachstehendenVoraussetzungen
der Nummern4.2.1 bis 4.2.3 gegeben sowie die Maßgaben
derNummern4.3 und4.4 eingehaltensind.
4.2.1 Die regionaleVernetzungstagungvermitteltmindes-
tenszweiderfolgendenThemenschwerpunkte:

- KompetenzsicherungdurchVertiefungvon Einzelaspek-
tenaus denModulenderQualifizierungPraxismentoring
unterEinbindungwissenschaftlicherErkenntnisse,

- Sicherungder FertigkeitendurchVermittlungweiterer
methodisch-didaktischerAnsätzefürdie praktischeAn-
wendung,

- Stärkungder persönlichenReflexionskompetenzdurch
VermittlungvonReflexionsmethoden,

- Schaffungund StärkungvonKooperationsstrukturenzwi-
schen den LernortenBerufsfachschulenSozialpädagogi-
sche Assistentin/SozialpädagogischerAssistentsowieFach-
schulenSozialpädagogikundKindertagesstätte,

- Unterstützungvon Best PracticeTransferdurchKollegiale
Beratung.

4.2.2 Die regionaleVernetzungstagungumfasstmindestens
sechs Unterrichtsstunden.
4.2.3 Es müssenmindestens25 Personenteilnehmen.
4.3_FörderfähigsindnurMaßnahmen,die vom19. 10. 2022
bis zum 30. 9. 2023 (ersterFörderzeitraum)odervom 1. 10.
2023 bis zum 30. 9. 2024 (zweiterFörderzeitraum)vollstän-
digumgesetztsind.
4.4-Doppelförderungensindunzulässig(Kumulierungsver-
bot).Die InanspruchnahmevonöffentlichenMittelnanderer
FörderprogrammefürdieselbenMaßnahmenist ausgeschlos-
sen.

5. ArtundUmfang,HöhederZuwendung
5.1 Die Zuwendungwirdals nichtrückzahlbarerZuschuss
in Form einerFestbetragsfinanzierungzur Projektförderung
gewährt.
5.2-ZuwendungenfürMaßnahmennachNummer2.1 wer-
den für Personal- und Sachausgabenbis zu einemBetrag
vonmaximal104 EUR je Unterrichtsstundegewährt.FürKurse,
die in Doppeldozenturangebotenwerden,erhöhtsich der
Betragummaximal77 EUR je Unterrichtsstunde.FürKurse,
die mitÜbernachtungangebotenwerden,erhöhtsich der
Betrag,der insgesamtfürden Kurs aufGrundlageder ange-
botenenUnterrichtstundengewährtwird,je Übernachtung
einerteilnehmendenPersonummaximal60 EUR.
5.3_ZuwendungenfürMaßnahmennachNummer2.2 wer-
den je regionalerVernetzungstagungfürPersonal-undSach-
ausgabenbis zu einemBetragvon maximal1 100 EUR ge-
währt.Sofernfürdie MaßnahmeRäumlichkeitenangemie-
tetwerdenmüssen, erhöhtsich die Zuwendungum maxi-
mal 500 EUR. Bei anfallendenFahrt-und Übernachtungs-
kostender Dozierendenerhöhtsich die Zuwendungumbis
zu 400 EUR.

1365



Nds. MBl. Nr. 42/2022

6. AnweisungenzumVerfahren
6.1 Für das Antragsverfahren,die Bewilligung,Auszahlung
undAbrechnungder Zuwendungsowie fürden Nachweis
unddie PrüfungderVerwendungunddie ggf. erforderliche
Aufhebungdes Zuwendungsbescheidesund die Rückforde-
rung der gewährtenZuwendungengelten die VV/VV-Gk
zu $ 44 LHO, soweitnichtin diesenZuwendungsrichtlinien
Abweichungenzugelassenodervorgeschriebenwordensind.
6.2_BewilligungsstelleistdieAgenturfürErwachsenen-und
Weiterbildung(AEWB), Bödekerstraße16 in 30161 Hannover.
6.3 Die BewilligungderZuwendungfürMaßnahmennach
den Nummern2.1 und 2.2 erfolgtin der Reihenfolgedes
Eingangs dervollständigenAnträge.
6.4 Der Verwendungsnachweisist abweichendvon Num-
mer6.1 derANBest-PoderNummer5.4 derANBest-Gkspä-
testensbis zum 15. 11. 2023 fürden erstenFörderzeitraum
undspätestensbis zum 15. 11. 2024 fürden zweitenFörder-
zeitraumvorzulegen.
6.5 NachVV/VV-Gk Nr. 5.1.5 zu $ 44 LHO wirdein einfa-
cherVerwendungsnachweiszugelassen.
6.6 Die zu verwendendenFormularefür die Antragsstel-
lungunddenVerwendungsnachweiswerdenvonderBewil-
ligungsstellezur Verfügunggestellt.Diese könnenauf der
Internetseiteder AEWB (https://www.aewb-nds.de/themen/
fruehkindliche-bildung/praxismentoring/)abgerufenwerden.

7. Schlussbestimmungen
Dieser Erl. trittam 19. 10. 2022 in KraftundmitAblauf

des 31. 12. 2024 außerKraft.

An die
AgenturfürErwachsenen-undWeiterbildung
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G. MinisteriumfürWirtschaft,Arbeit,Verkehr
undDigitalisierung

 

Verwaltungsvorschriften
zu $ 9 NiedersächsischesNahverkehrsgesetz

(VV zu $ 9 NNVG)

RdErl. d. MW v. 27. 9. 2022- 44.1-43.51.26-
- VORIS 93200-Bezug: RdErl. v. 25. 9. 2020 (Nds. MBl. S. 1072)

1. Allgemeines
DieserRdErl. trifft,entsprechendderRegelungdes $ 9 Abs. 3

Satz 2 NNVG, Anwendungsvorgabenfür die Verwendung
der Sonderfinanzhilfezum Ausgleich von finanziellen
Nachteilenim öffentlichenPersonennahverkehrauf Straße
und Schiene im Zusammenhangmit dem Ausbruchvon
COVID-19, für die Bestimmungund Ermittlungder aus-
gleichsfähigenSchäden, fürdas Verfahrender Ausgleichs-
gewährung,für das Verfahrenzur Verteilungder Sonder-
finanzhilfesowie fürden Nachweisder ordnungsgemäßen
Verwendung.

GrundlagefürdiefolgendenRegelungensindneben$ 9 Abs. 1

bis 4 NNVG insbesonderedie Bekanntmachungder fünften
geändertenRegelung zur vorübergehendenGewährungge-
ringfügigerBeihilfenim Geltungsbereichder Bundesrepu-
blik Deutschlandim Zusammenhangmit dem Ausbruch
von COVID-19 („Fünfte GeänderteBundesregelungKlein-
beihilfen2020") des Bundesministeriumsfür Wirtschaft
undKlimaschutzvom21. 12. 2021 (Banz AT 31.12.2021 B1)

- im Folgenden:BundesregelungKleinbeihilfen- sowie
die Inhalteder zwischenden Verkehrsressortsder Bundes-
ländereinvernehmlichabgestimmtenMuster-Richtlinienzum
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Ausgleich von Schäden im öffentlichenPersonennahver-
kehrim ZusammenhangmitdemAusbruchvon COVID-19
vom 19. 8. 2020, 12. 5. 2021 und 17. 5. 2022 (nichtveröf-
fentlicht).Diese sind zur Auslegungder Regelungendieses
RdErl. ergänzendheranzuziehen.

2. Empfängerder Sonderfinanzhilfenach $ 9 Abs. 1 bis 4 NNVG
(zu Absatz1)

2.1 Nach $ 9 Abs. 1 NNVG stehtdie Sonderfinanzhilfeden
Aufgabenträgernnach$ 4 Abs. 1 NNVG entsprechendihrem
jeweiligenZuständigkeitsbereichzu. Das sind

- die RegionHannoverfürdenSPNV unddenÖPNV in ih-
remGebiet($ 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst.a NNVG),

- der RegionalverbandGroßraumBraunschweigfür den
SPNV und den OPNV in seinemVerbandsbereich($ 4
Abs. 1 Nr. 1 Buchst.b NNVG),

- die LandesnahverkehrsgesellschaftNiedersachsenmbH
(LNVG) fürdenSPNV imÜbrigen($ 4 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m.
$ 8 Satz 1 NNVG] sowie

- die Landkreiseund kreisfreienStädte fürden ÖPNV in
ihremjeweiligenGebiet($ 4 Abs. 1 Nr. 3 NNVG).

2.2 HabenLandkreiseund kreisfreieStädte einenZweck-
verbandzur Wahrnehmungder Aufgabenträgerschaftnach
$ 4 Abs. 1 Nr. 3 NNVG gebildet,stehtdie Sonderfinanzhilfe
fürden inNiedersachsenliegendenTeil des Verbandsgebie-
tes demZweckverbandzu.
2.3 GemeindenundVerbandsmitglieder,die sich nach $ 4
Abs. 2 NNVG von einemAufgabenträgernach 8 4 Abs. 1

NNVG die Aufgabenträgerschaftbeschränktauf ihrjeweili-
ges Gebiet habenübertragenlassen, stehtnach $ 9 Abs. 1

NNVG keineigenständigerAnspruchaufSonderfinanzhilfe
durchdas Land zu. Auch GemeindenundVerbandsmitglie-
der, die, gemäß $ 4 Abs. 3 NNVG ohne Aufgabenträgerzu
sein, Verkehrsleistungenselbstdurchführenoderdurchfüh-
renlassen, habenkeineneigenständigenAnspruchaufSon-
derfinanzhilfedurchdas Land. Die imZuständigkeitsgebiet
einer solchen Gemeindeoder eines solchenVerbandsmit-
gliedsentstandenenfinanziellenNachteileimÖPNV imZu-
sammenhangmitdemAusbruchvonCOVID-19 sind jedoch
bei der Ermittlungder Höhe der Sonderfinanzhilfefürden
Aufgabenträgernach8 4 Abs. 1 NNVG, der die Aufgabenträ-
gerschaftgemäß$ 4 Abs. 2 NNVG übertragenhatoder- im
Fall des $ 4 Abs. 3 NNVG- zu dessenZuständigkeitsgebiet
sie gehören,in vollerHöhe zu berücksichtigen,unabhängig
davonbeiwem(Aufgabenträger,Verkehrsunternehmen,Ge-
meinde,Verbandsmitglied)derSchaden entstandenist.
2.3.1 Im Fall des 8 4 Abs. 2 NNVG hatder fürdie Übertra-
gung zuständigeAufgabenträgernach $ 4 Abs. 1 NNVG der
Gemeindeoder dem Verbandsmitgliedauf derenAnforde-
rungim Innenverhältniseinenentsprechendder Schadens-
ermittlungnach Nummer4 anteiligauf deren jeweiliges
ZuständigkeitsgebietentfallendenAnteilan der Sonderfi-
nanzhilfezur Verwendungweiterzuleiten.Alternativzu
Satz 1 bestehtdie Möglichkeit,seitensder Beteiligtenein-
vernehmlichzu vereinbaren,dass einAusgleichan Verkehrs-
unternehmenunmittelbardurch den Aufgabenträgernach
$ 4 Abs. 1 NNVG erfolgensoll.
2.3.2 ImFall des $ 4 Abs. 3 NNVG hatderAufgabenträger
nach 8 4 Abs. 1 NNVG, zu dessen Zuständigkeitsgebietdie
Gemeindeoderdas Verbandsmitgliedgehört,aufderenoder
dessenAnforderungimInnenverhältniseinenentsprechend
der SchadensermittlungnachNummer4 anteiligaufdie je-
weiligeVerkehrsleistung,die diese selbstdurchführenoder
durchführenlassen, entfallendenAnteilan der Sonderfi-
nanzhilfezur Verwendungweiterzuleiten.Alternativbe-
stehtdie Möglichkeit,seitens der Beteiligteneinvernehm-
lich zu vereinbaren,dass ein Ausgleichan Verkehrsunter-
nehmenunmittelbardurch den Aufgabenträgernach $ 4
Abs. 1 NNVG erfolgensoll.
2.3.3 Für den Nachweis der ordnungsgemäßenVerwen-
dung nach den Vorgaben der Nummer3 gegenüberdem
LandnachNummer7 bleibtimFall derNummern2.3.1 und
2.3.2 der weiterleitendeAufgabenträgerverantwortlich.Bei




